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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

N i e d e r s c h r i f t 
 

über die Gemeinsame Sondersitzung des Ausschusses für Finanzen mit dem 
Haupt- und Personalausschuss zum Haushalt am 06.03.2018 

Sitzungsbeginn:   16:30 Uhr  
Sitzungsende:  19:05 Uhr 
Sitzungsort:   Ratssaal des Rathauses Dessau 

 

Es fehlten: 
 

Fraktion der CDU 

Müller, Christa entschuldigt 

Fraktion Die Linke.Dessau-Roßlau 

Semper, Manfred entschuldigt 

Fraktion Liberales Bürgerforum/Die Grünen 

Weber, Hendrik entschuldigt 

Fraktion der SPD 

Storz, Angelika entschuldigt 

Fraktion Pro Dessau-Roßlau 

Kleinschmidt, Wilhelm entschuldigt 
 
 

Öffentliche Tagesordnungspunkte 

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung 
und der Beschlussfähigkeit 

  
 
Herr Oberbürgermeister Kuras, Vorsitzender des Haupt- und Personalaus-
schusses, und Herr Rumpf, stellv. Vorsitzender des Ausschusses für Finanzen, 
begrüßten die Ausschussmitglieder und Gäste, stellten die form- und fristgemäße 
Ladung sowie die Beschlussfähigkeit mit jeweils neun Mitgliedern des Haupt- und 
Personalausschusses und des Ausschusses für Finanzen fest. 
  
 
 
 



 
2 Beschlussfassung der Tagesordnung 
  
 
Herr Hernig, Freie Fraktion Dessau-Roßlau, beantragte, den Tagesordnungspunkt 
11.3 - FV/013/2017/StR – „Änderung der Hauptsatzung“ von der Tagesordnung zu 
nehmen. Bereits in der letzten Sitzung des Haupt- und Personalausschusses wurde 
beschlossen, die Beschlussvorlage gesondert zu behandeln und die Hauptsatzung 
geschlossen anzufassen, statt einzelne Punkte zu ändern. 
 
Herr Schönemann, Fraktion Die Linke, erklärte den Antrag für erübrigt und stellte 
den Antrag, wie im Haupt- und Personalausschuss am 31.01.2018 abgestimmt zu 
verfahren, d. h. dass die Beschlussvorlage in der AG „Änderung der Hauptsatzung“ 
behandelt wird. 
 
Demzufolge wurde TOP 11.3 von der Tagesordnung genommen. 
 
Herr Oberbürgermeister Kuras beantragte, die BV/090/2018/II – Unternehmensan-
gelegenheiten – „Bestellung des zweiten Stellvertreters des Aufsichtsrates der Des-
sauer Wohnungsbaugesellschaft“ zu behandeln. Es habe sich erforderlich gemacht, 
zudem liege ein entsprechendes Schreiben der DWG vor, dass ein zweiter stellver-
tretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DWG bestimmt werden muss, da Frau 
Schlonski als Vorsitzende und Herr Krause als stellvertretender Vorsitzender im 
Krankenstand sind und die nächste Aufsichtsratssitzung wie geplant durchgeführt 
werden soll. Den Personalvorschlag möchte er als TOP 11.4 behandeln. 
 
Herr Schönemann, Fraktion Die Linke, kritisierte, dass diese Personalangelegen-
heit als Tischvorlage eingereicht wird. Er hätte die Vorlage wenigstens 10 Tage vor-
her gehabt haben wollen. Herr Matthias Bönecke sei durch die Beendigung seines 
Stadtratsmandates als ehemaliger Stellvertreter abkömmlich geworden. Herr Ober-
bürgermeister Kuras bestätigte, dass dadurch die Vertretung zusammengebrochen 
ist. Derzeit könne nicht abgeschätzt werden, wann die beiden Beigeordneten aus 
dem Krankenstand zurückkehren, daher besteht Handlungsbedarf. Der Beschluss 
müsse heute gefasst werden, sonst ist die Durchführung der nächsten Aufsichtsrats-
sitzung nicht gewährleistet. Herr Schönemann erklärte, die Vorlage einmalig passie-
ren zu lassen. 
 
Die Ergänzung der Tagesordnung um den TOP 11.4  wurde abgestimmt: 
 
Der Aufnahme des TOP 11.4 – BV/090/2018/II wurde einstimmig zugestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Haupt- und Personalausschuss: 09:00:00 
 
Für die Tagesordnung des Ausschusses für Finanzen bestanden keine Änderungs-
wünsche. 
  
 
Die Tagesordnung des Haupt- und Personalausschusses wurde mit der genannten 
Änderung einstimmig beschlossen. 



 
Die Tagesordnung des Ausschusses für Finanzen wurde ohne Änderungen einstim-
mig angenommen. 
  
 
Abstimmungsergebnis: 
Haupt- und Personalausschuss: 09:00:00 
Ausschuss für Finanzen:   09:00:00 
 
 
3 Genehmigung der Niederschrift vom 24.01.2018 
  
 
Einwendungen gegen die Niederschrift vom 24.01.2018 wurden nicht vorgebracht. 
  
 
Die Niederschrift vom 24.01.2018 wurde genehmigt. 
  
 
Abstimmungsergebnis: 
Haupt- und Personalausschuss: 08:00:01 
Ausschuss für Finanzen:   07:00:02 
 
 
4 Einwohnerfragestunde 
  
 
Einwohnerfragen wurden nicht vorgebracht. 
  
 
 
 
 
5 Öffentliche Anfragen und Informationen 
  
 
 
 
 
 
5.1 Elfter Beteiligungsbericht der Stadt Dessau-Roßlau 

Vorlage: IV/007/2018/II-20BTM 
  
 
Anfragen und/oder Wortmeldungen wurden nicht vorgebracht. 
  
 
Der Elfte Beteiligungsbericht wurde zur Kenntnis genommen. 
  
 



 
 
5.2 Sonstige Anfragen und Mitteilungen 
  
 
Herr Oberbürgermeister Kuras informierte über die Beratung zum Mahnmal der 
Opfer des Faschismus. An dieser haben Mitglieder des Stadtrates, des Gestaltungs-
beirates und der Opferverbände teilgenommen. Der Sitzung voraus ging der Auftrag 
an ein Ingenieurbüro, sich die Situation nochmal anzuschauen. Man hatte sich vor 
Ort umgesehen und grob auf einen Standort geeinigt. Nach einer Vorstellung durch 
das Ingenieurbüro hat es eine ausführliche Debatte gegeben, welche der vier Varian-
ten (siehe Anlage) die beste ist. Die Teilnehmer der gestrigen Besprechung haben 
sich dann für die Variante 1 entschieden, sie hatte sich als mehrheitsfähig herausge-
stellt. Das Mahnmal sei ein Stück in den Fußweg hineingenommen worden, es ragt 
zu etwas mehr als der Hälfte in die Grünanlage hinein. Die Platzierung hat den Vor-
teil, dass man den vorhandenen Baumbestand weitestgehend verschont, auch ein 
Stück vom Wohnblock und ebenso weit genug vom Springbrunnen entfernt ist. Durch 
das Hereinragen in den Gehweg erregt das Denkmal eine besondere Aufmerksam-
keit. Die Übereinkunft ist noch nicht verbindlich, sondern erstmal nur als Festlegung 
der Arbeitsrichtung zu sehen. Mindestens im Ausschuss für Bauwesen, Verkehr und 
Umwelt werde abschließend über das Mahnmal beraten und ein Beschluss gefasst. 
 
Herr Schönemann, Fraktion Die Linke, wies darauf hin, dass es sich hierbei um 
einen Auftrag des Haupt- und Personalausschusses handelt. Der Oberbürgermeis-
ter bestätigte dies. Eine genauere Untersuchung hat stattgefunden. Zwei Varianten 
hatten eine eingedrehte Stellung. Die Entscheidung für die Variante 1 war recht ein-
deutig. 
Darüber hinaus machte der Oberbürgermeister auf den am 07.03.2018 um 21 Uhr in 
der Pauluskirche stattfindenden Gedenkgottesdienst zum jährlichen Gedenken an 
die Bombardierung der Stadt Dessau-Roßlau aufmerksam. Die Uhrzeit wurde ge-
wählt, weil der Bombenangriff um 21 Uhr verübt wurde. Er ließ eine Einladung vertei-
len (siehe Anlage) und bat um zahlreiches Erscheinen. 
  
 
 
 
 
6 Beschlussfassungen 
  
 
 
 
 
 
6.1 Veränderungen des Ergebnishaushaltes 2018 der Stadt Dessau-

Roßlau nach Einbringung in den Stadtrat am 06.12.2017 
Vorlage: BV/062/2018/II-20 

  
 



Frau Nußbeck, Bürgermeisterin und Beigeordnete für Finanzen, erklärte ein-
gangs, dass in Vorbereitung der Sitzung drei Änderungsvorlagen zu den ursprüngli-
chen Beschlussvorlagen Entwurf des Haushaltes und des Konsolidierungskonzeptes 
ausgereicht. Hierzu wurden nun die BV/062/2018/II-20 erarbeitet, die alle Änderun-
gen des Ergebnishaushaltes beinhaltet. Die BV/063/2018/II-20 beinhaltet alle Ände-
rungen des Investitions- und Finanzplanes und die BV/064/2018/II-20 enthält alle 
Änderungen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes. Die Änderungen, die heute 
vorgetragen werden, beinhalten nicht nur die Anträge aus der Politik, sondern auch 
die Änderungen, die sich seit dem 6.12.2017 ergeben haben. Inzwischen liegt auch 
die vorläufige Ergebnisrechnung vor, sodass u. a. die Ergebnisse des Investitions-
planes 2017 aufgenommen werden konnten. Hierbei handelt es sich in erster Linie 
um Verschiebungen aus dem Jahr 2017 ins Jahr 2018. Das vorläufige Ergebnis aus 
2017 muss in den Haushaltsausgleich mit eingezogen werden, ansonsten gelingt der 
Haushaltsausgleich nicht. 
 
Frau Wirth, Leiterin des Amtes für Stadtfinanzen, führte zu den wesentlichen Än-
derungsschwerpunkten im Ergebnishaushalt aus. Sie verwies auf Anlage 1. Gegen-
über dem ausgereichten Entwurf im Dezember 2017 die Erträge um 1,3 Mio. EUR 
und die Ausgaben um 124 TEUR gestiegen sind. D. h. es wurde eine Ergebnisver-
besserung um 1,1 Mio. EUR erreicht. Auf Seite 1 der Anlage 1 ist ersichtlich, dass 
die Gewerbesteueraufkommen für die Jahre 2018 bis 2021 nach oben angepasst 
wurden. Ursprünglich ist man von einem Gewerbesteuerausfall in 2017 i. H. v. 7,5 
Mio. EUR ausgegangen, tatsächlich sind es 6,4 Mio. EUR, was die Anpassung mög-
lich gemacht hat. Im Gegensatz dazu sind die Gemeindeanteile an der Einkommens- 
und Umsatzsteuer erheblich nach unten gegangen, was daran liegt, dass die Pla-
nung im bisherigen Entwurf auf Basis der Mai-Steuerschätzung vorgenommen wur-
de. Die regionalisierten Ergebnisse aus der November-Steuerschätzung hat die Stadt 
im Dezember erhalten und entsprechend eingepreist. Die Schlüsselzuweisungen 
(siehe Anlage 1, S. 2) wurden nach unten angepasst. Bisher lagen nur vorläufige 
Orientierungsdaten vor. Die Anpassung in jedem Jahr um 560 TEUR nach unten 
rührt daher, dass es innerhalb der Gruppe der kreisfreien Städte zu einer Umvertei-
lung kommt, weil die Stadt Dessau-Roßlau Einwohner verliert, wohingegen Magde-
burg und Halle (Saale) Einwohner gewinnen. Den Basisdaten für die Schlüsselzu-
weisungen liegen erst die Einwohnerzahlen vom 30.11.2016 zugrunde, die vom 
31.12.2016 liegen noch nicht vor, sodass es nochmal Veränderungen in der Umset-
zung geben kann. Die zusätzlichen Erträge für die Schulsozialarbeit hängen damit 
zusammen, dass der Konsolidierungsvorschlag zur Schulsozialarbeit geändert for-
muliert wurde und davon ausgegangen wird, dass die Schulsozialarbeit fortgeführt 
wird, wenn es eine entsprechende Förderung des Landes gibt, d. h. die Personal-
ausgaben sind weiter bis 2021 geplant und parallel dazu auch eine Förderung durch 
das Land. Das führt zu den Mehreinnahmen von 170 TEUR in 2020 und 567 TEUR 
in 2021. Insgesamt führen insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Grund-
stücken i. H. v. 2,4 Mio. EUR in 2018 zu dieser Ergebnisverbesserung (siehe Anlage 
1, S. 4). Der Bund hat kommunale Flächen privatisiert und dafür zahlt er der Stadt 
eine Entschädigung. Vor 12 Jahren erfolgte die erste Abschlagszahlung. Die 
Schlusszahlung ist im Dezember mit Vertrag eingegangen. In der doppischen Buch-
haltung ist es so, dass eine investive Einzahlung i. H. v. 2,4 Mio. EUR erfolgt ist, aber 
da dafür kein Anlagegut mehr da ist bzw. weggeht, bildet es gleichzeitig einen Ertrag 
im Ergebnishaushalt. 



Bei den Aufwendungen sind Veränderungen bei den Personalaufwendungen zu fin-
den. Da sind im Wesentlichen Erhöhungen in 2018 i. H. v. 546 TEUR, in 2019 von 
199 TEUR, in 2020 von 244 TEUR und 2021 von 528 TEUR. Die Ursachen in die-
sem Bereich bilden einerseits zusätzliche Projekte, die im Haushalt aufgenommen 
wurden, aber auch insbesondere in den Jahren 2020 und 2021 die Aufnahme der 
Personalkosten Schulsozialarbeit aus der Veränderung des Konsolidierungsvor-
schlages. In Anlage 1, S. 5 sind die Erhöhungen der Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen. Für die Planung, Neueinrichtung und Gestaltung der Anhaltischen 
Gemäldegalerie wurden zusätzlich über die vier Jahre insgesamt 479 TEUR aufge-
nommen. Das betrifft einerseits den Aufwand für die Neukonzeption der Ausstellun-
gen, allerdings auch den dauerhaften Aufwand, wenn die Galerie wieder eröffnet. 
Darüber hinaus sind in 2018 146 TEUR für die Bauunterhaltungsmaßnahmen aufge-
nommen worden. Zum einen betrifft es die Mauer hinter der Anhaltischen Landesbü-
cherei, außerdem 30 TEUR für die Taubenabwehr im Rathaus und 26 TEUR Ver-
schiebungen aus 2017 für die Sanierung des Standesamtes. Geringere Aufwendun-
gen für das Bauhaus-Jubiläum sind zu finden. Die Reduzierung hängt mit den verän-
derten Planungen zusammen. Die Planungsgrundlage im ausgereichten Entwurf war 
eine 75%ige Förderung mit entsprechenden Maßnahmen, die Förderung wurde auf 
50% reduziert und der Maßnahmeumfang entsprechend eingedämmt. Bei den Sach-
kosten für soziale Projekte handelt es sich im Wesentlichen um die Stabilisierung 
und Teilhabe am Arbeitsleben, Kita-Einstieg Brücken bauen und Starke Netzwerke. 
Den zusätzlichen Sachkosten stehen Fördermittel gegenüber. In 2018 sind zusätzlich 
82.400 EUR Sachverständigenkosten für die Begleitung der Ausschreibung der Au-
ßenwerbung der Stadt Dessau-Roßlau zu finden. Zusätzliche Aufwendungen muss-
ten für Reinigungsleistungen aufgenommen werden, da eine Anpassung des Min-
destlohns im Reinigungsgewerbe vorausgeschaut wurde. Zusätzliche Kosten für die 
Ausbildung von Brandmeisteranwärtern wurden ebenfalls aufgenommen. Einerseits 
änderte sich die Ausbildungsstätte, andererseits steigt der Bedarf für die Ausbildung 
von Anwärtern. Bei den Transferaufwendungen sind Zuschüsse an Vereine für sozia-
le Projekte zu finden. Das sind die Zuschüsse, die aus den genannten Förderpro-
grammen resultieren. Als Zuschuss für den Neubau einer Synagoge wurden in 2018 
und 2019 jeweils 50 TEUR berücksichtigt. Die Zuschüsse für Heimatpflege wurden 
um 44.800 EUR erhöht, das sind jeweils 28.300 EUR für die Anpassung Leopolds-
fest und Heimat- und Schifferfest und 20 TEUR für den Anhalt Sport e. V. Hinterlegt 
sind auch die Zuschüsse für den Wohnungsrückbau, das ist die Konkretisierung der 
Förderantragstellung im Stadtumbau. Die Schuldendienstmaßnahmen für die STARK 
III-Maßnahmen in Kindertagesstätten wurden angepasst. Bekanntermaßen gibt es 
erhebliche Bewegungen im STARK III-Programm, hier wurde dann nach den aktuel-
len Verschiebungen, die sich auch investiv ergeben, berechnet. Der Schuldendienst 
für die Kreditaufnahme der geförderten Kredite durch die freien Träger übernimmt die 
Stadt, was sich hier abbildet. Bei der Anpassung des Personal- und Sachkostenzu-
schusses an die Stadtmarketinggesellschaft (SMG) gibt es zwei Einflussfaktoren – 
einerseits wurden 50 TEUR geplante Sachkosten für das Wirtschaftsmarketing in 
den Zuschuss umverteilt, andererseits wurde die zusätzliche Stelle in der SMG be-
rücksichtigt. Leichte Anpassungen nach unten erfolgten im Bereich des Unterhalts-
vorschussgesetzes. Die Kosten der Unterkunft konnten als geplante Aufwendungen 
pro Jahr um 500 TEUR reduziert werden. Die wirken nicht in Höhe der 500 TEUR, 
stattdessen gehen anteilig die Erstattungen des Bundes für die KdU zurück. Auf Sei-
te 6 sind bei den Zinsaufwendungen die Erhöhungen zu finden: in 2019 sind 200 
TEUR mehr geplant, in 2020 und 2021 jeweils 300 TEUR mehr. Pro Jahr nimmt die 



Stadt im Schnitt 10 Mio. EUR Kredite zusätzlich auf, diese wirken entsprechend bei 
den Zinslasten. 
Der Haushaltsausgleich wird immer mittelfristig dargestellt. Im eingebrachten Haus-
haltsplan sind Fehlbedarfe in den Jahren 2018 bis 2021 i. H. v. 13,8 Mio. EUR. Diese 
steigen insgesamt um 4,4 Mio. EUR an, d. h. in den Jahren 2018 bis 2021 plant die 
Stadt mit Haushaltsfehlbedarfen von 18,2 Mio. EUR. Die Stadt erzielte positive Jah-
resergebnisse in 2013, 2014, 2015 und 2016 von insgesamt 20,3 Mio. EUR, dadurch 
gelingt der Ausgleich. Das Ergebnis von 2017 wurde vorläufig dargestellt. Man geht 
davon aus, mit einem Fehlbetrag von etwa 2 Mio. EUR das Jahr 2017 abzuschlie-
ßen. Insgesamt waren ursprünglich 6 Mio. EUR geplant, 2 Mio. EUR wurden erreicht, 
sodass eine Ergebnisverbesserung i. H. v. 4 Mio. EUR den Haushaltsausgleich mög-
lich gemacht hat. Das ist ein entscheidender Vorteil, wenn man den Haushalt im 
März beschließt. Denn die Summen stünden im November nicht ganz zur Verfügung. 
 
Herr Adamek, CDU-Fraktion, stellte fest, dass auf dem Projekt TuS Kochstedt ein 
Sperrvermerk liegt. Er bat Herrn Dr. Reck, für die weitere Verfahrensweise Kontakt 
mit dem Verein aufzunehmen, um die Mittel im Endeffekt zu bekommen. Herr Dr. 
Reck, Beigeordneter für Wirtschaft und Kultur, erwiderte die Bitte, für die Aufhe-
bung des Sperrvermerks sei jedoch ein Stadtratsbeschluss nötig. Die Angemessen-
heit der Kosten ist nachzuweisen, letztendlich entscheidet der Stadtrat über die An-
gemessenheit. Zu beachten sei, dass die 50/50-Regelung nicht überschritten werden 
darf, d. h. eine Hälfte Sportförderung und die andere Vereinsmittel. Die Sportförder-
richtlinie verlangt eine Prüfung der Angemessenheit der Kosten. Der Sperrvermerk 
sei ein zusätzlicher Sicherungsmechanismus. Herr Adamek entgegnete, dass er 
sich einen Prüfauftrag an Stelle des Sperrvermerkes gewünscht hätte. In der Situati-
on sei es jedoch nicht anders möglich. 
Herr Schönemann, Fraktion Die Linke, erwiderte, dass dieser methodisch in jedem 
Fall besser sei. Es sei lediglich die Angemessenheit gemäß der Sportförderrichtlinie 
nachzuweisen. Er sei irritiert nach dem MZ-Artikel. Er wünschte sich dort Klarheit, der 
gleiche Handlungsbedarf bestehe auch bei anderen Vereinen. Wenn man öffentlich 
wird, müsse man aufpassen, keinen Neid zu produzieren. Die Fraktion steht hinter 
dem Antrag, alles andere wird mit Nachdruck hinterfragt. Die Anwendung der Sport-
förderrichtlinie sei richtig. 
 
Weitere Wortmeldungen wurden nicht vorgebracht. 
 
Während des Tagesordnungspunktes erschien Herr Präger, Fraktion Liberales 
Bürger-Forum/Die Grünen, um 16.50 Uhr zur Sitzung. Somit waren zehn Mitglieder 
des Haupt- und Personalausschusses anwesend. 
  
 
Den Veränderungen des Ergebnishaushaltes 2018 der Stadt Dessau-Roßlau wurde 
jeweils einstimmig zugestimmt. 
  
 
Abstimmungsergebnis: 
Haupt- und Personalausschuss: 10:00:00 
Ausschuss für Finanzen:   09:00:00 
   
 



 
6.2 Veränderung zum Finanzplan investiv 2018 bis 2022 

Vorlage: BV/063/2018/II-20 
  
 
Frau Nußbeck, Bürgermeisterin und Beigeordnete für Finanzen, übergab das 
Wort an Frau Wirth, Leiterin des Amtes für Stadtfinanzen, für Ausführungen. Frau 
Wirth differenzierte zwischen neuen Maßnahmen und weiteren Änderungen sowie 
Änderungen, die sich aus der Verschiebung von Maßnahmen aus dem Jahr 2017 in 
das Jahr 2018 ergeben. Sie kündigte an, auf letztere in ihren Erläuterungen nicht 
mehr einzugehen. Der Ausschuss für Finanzen ist bereits über den Erfüllungsstand 
der investiven Maßnahmen informiert. Sie verwies auf Anlage 2 der Beschlussvorla-
ge sowie die Auflistung der Änderungsschwerpunkte (Anlage zur Niederschrift). 
 
Im Folgenden werden nur Wortmeldungen aufgeführt, die nicht in den genannten 
Anlagen zu finden sind. 
 

Lfd. 
Nr. 

Bezeichnung Ausführungen 

7 Gestaltung Dorfanger Mosigkau Maßnahme wird teilweise durch zusätz-
liche Fördermittel finanziert 

20 Hard- und Software gesamte 
Stadtverwaltung 

Landesrechnungshof hat Prüfung vor-
genommen, Schnittschnelle in der Ge-
werbesteuer zur OFD wurde eingerich-
tet; Rest künftig ebenfalls elektronisch 
abgebildet 

66 Neubau Gerätehaus Freiwillige 
Feuerwehr Meinsdorf 

Fördermittel reduziert, damit steigt 
städtischer Eigenanteil 

94 Generalsanierung Grundschule 
Tempelhofer Straße STARK III 

STARK III-Maßnahmen unterliegen 
veränderten Richtlinien; Planung 
schreitet immer weiter voran und es 
wird immer stärker differenziert zwi-
schen energetischer und allgemeiner 
Sanierung; tendenziell steigen die Kre-
ditaufnahmen der Stadt und die förder-
fähigen Kosten gehen zurück 

117 Neubau der Turnhalle Grundschule 
Meinsdorf STARK III 

Planungsfortschritt ist Ursache 

162 Sanierung Schloss Georgium, 
Welterbe III, 4.BA 

bisher wurden für das Georgium insge-
samt 14,9 Mio. EUR plus 500 TEUR 
Ausstattung etatisiert 

220 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA 
für Neubau Kita in Ziebigk 

Verschiebung in den Jahresscheiben 
(Reduzierung 2018, Erhöhung 2019) 

231 Zuschuss an Anhaltische 
Diakonissensanstalt Dessau für 
Sanierung Kita "Alexandraschule", 
Johannisstr. 11, STARK III 

höhere Kosten in 2019 und reduzierte 
Fördermittel in 2021 

379 Umbau Busbahnhof beim Projekt mit 2 Mio. EUR gestartet, 
nach Planung bei 2,9 Mio. EUR gelan-
det, nun mit Ausschreibung bei GA 4,2 



Mio. EUR angelangt 

430 Investhilfen Übertrag 2017 nach 
2018 

aus nicht umgesetzten Maßnahmen 
des Jahres 2017 ergeben sich Invest-
hilfen, die übertragen werden 

440 Sanierung Spielplatz Stadtpark 35 TEUR Planungsleistungen, VE für 
2018, sodass Aufträge ausgelöst wer-
den können und für 2019 zum Kauf 
erster Spielgeräte 

 
Nachfolgend ging Frau Wirth auf die kredittechnischen Auswirkungen ein: 
 
Die Kreditaufnahmen steigen insgesamt in den Jahren 2018 bis 2021 um 3,2 Mio. 
EUR. Geplante Kreditaufnahmen von 29,4 Mio. EUR wurden dargestellt. Der 5. Ent-
wurf sieht Auszahlungen i. H. v. 55 Mio. EUR vor. In 2017 wurden 21 Mio. EUR kas-
senwirksam umgesetzt. 
 
Herr Otto, Fraktion Pro Dessau-Roßlau, vermisste eine Aussage zum Prüfauftrag 
Am Achteck. Die 85 TEUR, von denen die Stadt voraussichtlich 35 – 40 TEUR zah-
len muss, spiegeln sich nirgends wieder. 
Herr Meister, Leiter des Bauordnungsamtes, verwies auf Anlage 2, lfd. Nr. 335 
„Erweiterung Fahrbahn am Achteck“ und die dortige Erfassung für spätere Jahre. 
 
Herr Otto verwies auf die BV/043/2018/III-66 - Umgestaltung der ÖPNV (Öffentlicher 
Personennahverkehr) Schnittstelle Bahnhofsplatz Dessau-Novellierung. Im Aus-
schuss wurde nicht darüber diskutiert. Bei den Erhöhungen sei unklar, ob die Frakti-
on diesen zustimmen kann. Die Mittel sind in den Haushalt eingestellt, obwohl das 
Finanzdezernat die Vorlage eigentlich abgelehnt hat – dies könne er nicht nachvoll-
ziehen. Steuergelder werden ausgegeben für etwas, das größtenteils noch in Ord-
nung ist. Er sei mit einer Teilrealisierung einverstanden, die Gesamtmaßnahme sehe 
er kritisch. Frau Nußbeck entgegnete, die Maßnahme müsse für den Haushaltsplan 
dargestellt sein, wenn dieser genehmigungsfähig sein soll. Die Vorlage ist im Umlauf, 
von einem Beschluss dieser müsse ausgegangen werden.  
Laut den Unterlagen sind die Fördermittel noch nicht genehmigt, so Herr Otto. Herr 
Pfefferkorn, Leiter des Tiefbauamtes, erwiderte, seit dieser Woche liegt die schrift-
liche Bestätigung des Fördermittelgebers NASA vor, dass auch der Aufwuchs zu 90 
% gefördert wird. 
Herr Otto verstand die vergangene Diskussion zum Spielplatz Stadtpark so, dass 
keinesfalls eine komplette Neuplanung vorgenommen werden soll, sondern lediglich 
eine Ergänzung um ein bis zwei Spielgeräte. Dafür erscheinen 35 TEUR Planungs-
kosten zu hoch. Ursprünglich war geplant, die Gelder auf andere Spielplätze umzu-
widmen. 
Herr Schönemann, Fraktion Die Linke, erklärte, dass die pädagogische Gesamt-
funktion bei der Planung eines solchen Spielplatzes unbedingt zu berücksichtigen ist. 
Ziel war, im Zuge der Analyse und der zukünftigen Maßnahmen einen anderen Ar-
beitsstil zu vollziehen. Am Standort bedarf es einer qualifizierten Planung. Aufgrund 
der Nähe zum Bauhaus-Museum handle es sich um einen repräsentativen Standort, 
an dem deutlich werde, wie die Stadt zum Thema Spielplätzen steht. 
Frau Wirth verdeutlichte, wenn Mittel für andere Spielplätze umverteilt werden sol-
len, müssen zunächst welche in den Haushalt eingestellt werden. Bisher berücksich-
tigt ist ein Spielplatz mit den alten Werten. Ein Sperrvermerk sei möglich. Da bisher 



keine Summen genannt werden konnten, wurde zu den hinterlegten Werten gegrif-
fen. Sollten diese nicht gebraucht werden, stehen sie für andere Dinge zur Verfügung 
und lassen sich im Zweifel unterjährig umverteilen. 
Herr Schlecht-Pesé, Fraktion Liberales Bürger-Forum/Die Grünen, wies darauf-
hin, dass soeben ein Prüfauftrag zu dem Spielplatz beschlossen wurde. Die Beden-
ken seien demnach bereits berücksichtigt. 
Es gebe tatsächlich zwei Sperrvermerke im investiven Haushalt, ergänzte Frau 
Wirth. Zu einen für TuS Kochstedt, zum anderen zur Sanierung Spielplatz Stadtpark. 
 
Herr Hernig, Freie Fraktion Dessau-Roßlau, verwies auf den Zuschuss an den 
Stadtverband der Gartenfreunde für die Renaturierung der Kleingärten i. H. v. 48 
TEUR, weiterhin gibt es eine Einzahlung in 2018 für die Grundstücksbereinigung der 
Kleingartenanlagen i. H. v. 300 TEUR. Er fragte, für welche Kleingartenanlagen diese 
Summen sind. 
Frau Wirth erklärte, dass es sich um die Förderanträge handelt, die für den Rückbau 
von Kleingärten gestellt wurden. Die Kleingartenanlagen könne sie derzeit nicht be-
nennen. Herr Pfefferkorn schilderte, dass die Anträge auch noch nicht untersetzt 
sind. Das Förderprogramm sei noch in weiter Ferne. Es handle sich hierbei um eine 
prophylaktische Anmeldung, in der der Bedarf als Stadt bzw. Stadtverband angezeigt 
wurde. Klarheit über die Förderung werde in den nächsten zwei Jahren nicht beste-
hen. 
Herr Hernig ging davon aus, dass der Pächter bis zur Beräumung verantwortlich ist 
und die Stadt nichts damit zu tun hat. Seines Wissens habe der Stadtverband die 
Fördermittel beantragt. Herr Pfefferkorn beteuerte, dass der Stadtverband bei dem 
prognostizierten Leerstand nicht in der Lage ist, die Kosten umzulegen, insbesonde-
re die rechtliche Zahlungsverpflichtung der einzelnen Pächter für den Rückbau 
durchzusetzen. Deshalb wurde vom Land das Förderprogramm in Aussicht gestellt, 
um die Lücke abzufangen. 
Herr Oberbürgermeister Kuras sagte, dass es im Stadtverband noch keine klaren 
Vorstellungen gibt, welche Gartensparten es betrifft. Einst gab es eine Grobplanung, 
aber bei einer Sparte habe die Deutsche Bahn andere Pläne, bei einer anderen gab 
es im Vorstand noch keine Einigkeit über den Rückbau. Daher wurde aus der Erhö-
hung der Pachteinnahmen eine Rücklage eingeführt. Außerdem wurde ihm mitgeteilt, 
dass zahlreiche Gärten, z. B. in der Gartensparte „Flora“, auch durch Migranten ge-
pachtet werden. Es finde demnach eine ständige Entwicklung statt. Herr Pfefferkorn 
ergänzte, dass die Kleingartenkonzeption in Arbeit ist. Diese soll den Leerstand 
quantifizieren und die Prognose untersetzen. 
 
Weitere Wortmeldungen wurden nicht vorgebracht. 
 
 
Der Veränderung zum Finanzplan investiv 2018 bis 2022 wurde mehrheitlich zuge-
stimmt. 
  
 
Abstimmungsergebnis: 
Haupt- und Personalausschuss: 09:00:01 
Ausschuss für Finanzen:   08:00:01 
   
 



 
6.3 Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und Folgejahre einschließlich 

Änderungen 
Vorlage: BV/064/2018/II-20 

  
 
Frau Nußbeck verwies auf Seite 3 der Beschlussvorlage und verlas die Änderungen. 
 
Weitere Wortmeldungen wurden nicht vorgebracht.  
  
 
Dem Haushaltskonsolidierungskonzept einschließlich Änderungen wurde jeweils ein-
stimmig zugestimmt. 
  
 
Abstimmungsergebnis: 
Haupt- und Personalausschuss: 10:00:00 
Ausschuss für Finanzen:   09:00:00 
 
 
6.4 Haushaltskonsolidierungskonzept 2018 und Folgejahre 

Vorlage: BV/449/2017/II-20 
  
 
Frau Nußbeck schilderte, dass das Haushaltskonsolidierungskonzept 
BV/449/2017/II-20, ausgereicht am 06.12.2017, mit den Änderungen der 
BV/06472018/II-20 beschlossen werden würde (Gesamtpaket). 
  
 
Dem Haushaltskonsolidierungskonzept wurde einstimmig zugestimmt.  
  
 
Abstimmungsergebnis: 
Haupt- und Personalausschuss: 10:00:00 
Ausschuss für Finanzen:   09:00:00 
 
 
6.5 Haushaltssatzung 2018, Haushaltsplan 2018, Stellenplan 2018 

Vorlage: BV/450/2017/II-20 
  
 
Hierbei handle es sich um die Endfassung inklusive der Änderungen der 
BV/062/2018/II-20 und BV/063/2018/II-20, so Herr Oberbürgermeister Kuras und 
Frau Nußbeck. 
 
Auf Nachfrage schilderte Frau Nußbeck, dass das Deckblatt bzw. die gesamte Vor-
lage erst zur Stadtratssitzung am 21.03.2018 geändert und in der Endfassung aus-
gegeben wird. 
  
 



Der Beschlussvorlage wurde mehrheitlich zugestimmt. 
  
 
Abstimmungsergebnis: 
Haupt- und Personalausschuss: 09:00:01 
Ausschuss für Finanzen:   08:00:01 
 
 
6.6 Änderung des Beschlusses DR/BV/213/2008/I-80 – Zulässigkeit eines 

Antrages auf Zuschuss zu den Betriebskosten für das Sport- und 
Freizeitzentrum Mildensee durch den SV Mildensee 1915 e.V. 
Vorlage: BV/471/2017/OR Mild 

  
 
Die Verwaltungsspitze habe mit dem letzten Teil des Beschlussvorschlages dahin-
gehend ein Problem, dass eigentlich kein Sonderbudget für eine Ortschaft geschafft 
werden kann, so Herr Oberbürgermeister Kuras einführend. Der Titel sei zudem 
verwirrend, ein Antrag sei zunächst immer zulässig. Er war sich nicht sicher, ob es 
der Beschlussfassung bedarf, dennoch sei die Beschlussvorlage aufgrund des An-
tragsrechtes der Ortschaft zu behandeln. 
 
Frau Ehlert, Fraktion Die Linke, forderte die Anwendung der Sportförderrichtlinie, 
so sei kein extra Beschluss notwendig. Wenn man derart mit einem Beschluss an-
fange, würden es die anderen Ortschaften dem gleich tun. 
 
Frau Nußbeck erklärte, dass hier eine Sondersituation besteht. Als die Turnhalle an 
den Verein übertragen wurde, gab es einen Beschluss. Die Stadt hat die Kosten der 
Medientrennung und die Zuschüsse zur Sanierung getragen. Der Unterhalt sollte 
durch den Verein erbracht werden. In der Begründung der BV wurde festgehalten, 
dass künftig keine Zuschüsse mehr gezahlt werden sollen. Der Verein ist nun aber 
anscheinend in der Situation, auf Zuschüsse angewiesen zu sein und diese beantra-
gen zu wollen. Er befürchtet, dies nicht zu dürfen. Die Verwaltungsspitze sei der glei-
chen Meinung wie Frau Ehlert und glaubt, ein Antrag kann normal gestellt werden. 
Ein Sonderbudget könne im Stadtrat nicht beschlossen werden. Mit Herrn Mosch, 
Leiter des Referates Ortschafts- und Stadtbezirksangelegenheiten, wurde die Wir-
kung der 50 ct/Einwohner betrachtet. Von denen profitiert Mildensee und hat als Ort-
schaft finanziellen Spielraum, um etwas für den Verein zu tun. Im Übrigen könne aus 
Sicht der Verwaltung der Antrag auf Betriebskostenzuschuss gestellt werden. 
 
Herr Adamek, CDU-Fraktion, verstand die Beschlussvorlage als Klarstellungsver-
such. Damals wurde beschlossen, dass keine Bezuschussung möglich ist – das soll 
nun bereinigt werden, sodass der Verein gleichbehandelt werden und normal Anträ-
ge stellen kann, mehr sehe die Beschlussvorlage nicht vor. Demnach sei es keine 
Sonderbehandlung. Seines Wissens ist dies der einzige Verein, für den es solch eine 
Beschlussvorlage je gab. Letzteres sei richtig, so Frau Nußbeck. Der letzte Halbsatz 
„…und das Budget des Ortschaftrates Mildensee ist dem veränderten Bedarf anzu-
passen.“ würde jedoch einer Sonderregelung bedürfen. Durch den Beschluss, mehr 
Mittel für die Ortschaftsräte aufzunehmen, profitiert Mildensee, aber es kann keine 
Einzelregelung über diese Beschlusslage geben, sonst würde es jede Ortschaft dem 
gleich tun. 



Herr Rumpf schlug vor, die Beschlussvorlage zurück in den Ortschaftsrat zu verwei-
sen. Dem Protokoll der heutigen Sitzung sei dann zu entnehmen, dass der Verein 
den Antrag stellen kann. Wenn eine Gleichstellung des Vereines dann immer noch 
nicht gelingt, könne der vorliegende Antrag in den Ausschüssen des Stadtrates er-
neut behandelt werden. Alternativ sollte der Antrag gestellt werden, den letzten Halb-
satz zu streichen. 
 
Herr Schönemann schlug vor, dem Verein schriftlich darzustellen, dass über die 
Erhöhung des Ortschaftsratsbudgets ein Teil der Kosten zu kompensieren ist und 
dass der Verein gemäß Sportförderrichtlinie einen Antrag auf Betriebskostenzu-
schuss stellen kann. Alles andere wäre ein Sonderstatus, der mit Sicherheit aus an-
deren Vereinen auf die Stadt zukäme. 
 
Herr Adamek fand dies widersprüchlich. Die Festlegung der Ortschaftsratsbudgets 
beruhte auf den förderfähigen Vereinen in der jeweiligen Ortschaft. Wenn der Verein 
bisher aufgrund der Begründung der BV nicht förderfähig war, kann er nicht im 
Budget der Ortschaft erfasst worden sein. Somit wäre das Budget entsprechend an-
zupassen. Herr Rumpf erklärte, dass hier etwas parallel lief. Ohnehin wurde die Er-
höhung des Budgets der Ortschaften beschlossen, was zur Beschlusslage im Ort-
schaftsrat noch nicht klar war. Wenn man die vorliegende BV zurückverweist und der 
Verein den Antrag auf Betriebskostenzuschuss stellt, der laut dem O-Ton der Sitzung 
genehmigungsfähig ist, bräuchte man durch den heutigen Beschluss keinen Präze-
denzfall schaffen. 
 
Herr Dr. Melchior forderte Klarheit darüber, was über das Budget der Ortschaftsräte 
gefördert werden kann und was über die Sportförderrichtlinie förderfähig ist. 
Herr Otto erklärte, um dem Verein entgegenzukommen, soll der letzte Halbsatz der 
Beschlussvorlage gestrichen werden und ihm mitgeteilt werden, dass er den Antrag 
auf Betriebskostenzuschuss stellen kann. Damit ist klargestellt, dass das Ausschluss-
recht nicht mehr gilt. Es müsse klar geregelt werden, ob die Anträge über das Budget 
der Ortschaftsräte oder die Sportförderrichtlinie gestellt werden sollen. Dies interpre-
tierte Herr Rumpf als Änderungsantrag und zog seinen Antrag auf Rückverweisung 
zurück. 
  
 
Der Beschlussvorlage wurde mit der genannten Änderung mehrheitlich zugestimmt. 
 
Herr Oberbürgermeister Kuras stellte anschließend Nichtöffentlichkeit her. 
 
Nach Behandlung des Tagesordnungspunktes verließ Herr Pätzold, Fraktion Die 
Linke, die Sitzung um 18 Uhr. 
  
 
Abstimmungsergebnis: 
Änderungsantrag: 
Haupt- und Personalausschuss: 08:00:02 
Ausschuss für Finanzen:   08:00:01 
 
Geänderte Gesamtvorlage: 
Haupt- und Personalausschuss: 08:00:02 



Ausschuss für Finanzen:   08:00:01 
Abstimmungsergebnis: 
   
 
 
8 Schließung der gemeinsamen Sitzung 
  
 
Herr Oberbürgermeister Kuras stellte die Öffentlichkeit wieder her und schloss die 
gemeinsame Sitzung um 18.03 Uhr. Es wurde eine kurze Pause eröffnet. 
 
Herr Otto, Fraktion Pro Dessau-Roßlau, verließ die Sitzung um 18.10 Uhr. 
  
 
 
 
 
  Weiterführung der Sitzung des Finanzausschusses im Beratungs-

raum 270 
  
 
Die Sitzung des Ausschusses für Finanzen wird um 18.10 Uhr im Raum 270 des 
Dessauer Rathauses fortgesetzt. Der Vorsitzende des Ausschusses, Herr Rumpf, 
eröffnet die Sitzung.  
 
  
 
 
 
 
9 Genehmigung der Niederschrift vom 16.01.2018 
  
 
 
Die Niederschrift vom 16. Januar 2018 wird ungeändert bestätigt.   
 
Abstimmungsergebnis: 6 / 0 / 1  
   
 
 
10 Öffentliche Anfragen und Informationen 
  
 
 
 
 
 
10.1 Monatsanalyse 

Stand der Umsetzung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes zum 31. 
Dezember 2017 



Vorlage: IV/002/2018/II-20 
  
 
Die Tagesordnungspunkte 10.1., 10.2. und 10.3. wurden gemeinsam behandelt. Das 
Wort wird durch den stellv. Ausschussvorsitzenden Herrn Rumpf an Frau Wirth 
übergeben.  
 
Frau Wirth, Leiterin des Amtes für Stadtfinanzen, erläutert die Informationsvorla-
gen zum Stand der Umsetzung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes und stellt dar, 
dass das prognostizierte Rechnungsergebnis von + 5,4 Mio. EUR erreicht wird, wo-
bei allerdings folgende Dinge noch nicht berücksichtigt sind: 
 

 Übertragung von zweckgebundenen Erträgen; Die Konkretisierung läuft der-
zeit; In der Vergangenheit belief sich diese Summe auf ca. 4 bis 4,5 Mio. EUR.  
 

 Die Wertberichtigung von Forderungen läuft derzeit noch.  
Die Summe liegt bei ca. 1,8 Mio. EUR. Diese Summe ist vom Ergebnis abzu-
ziehen.  
 

 Die Erträge aus Grundstücksveräußerungen von ca. 1,3 Mio EUR sind positiv 
enthalten. Es fehlen noch die Buchungen der Abgänge der Grundstückserlö-
se. 

 
Bei Berücksichtigung der genannten Fakten wird zum 31.12.2017 ein Fehlbetrag in 
Höhe von 2 Mio. EUR erreicht. Das entspricht einer Ergebnisverbesserung von der-
zeit 2,3 Mio. EUR.  
 
Folgende wesentliche Einflussfaktoren tragen zu diesem Ergebnis bei:  
 

 Ertragsausfälle bei der Gewerbesteuer von 6,5 Mio. EUR und gleichzeitig 
auch 

 Ertragsausfälle bei der Kostenerstattung vom Land Sachsen-Anhalt in Höhe 
von 5,2 Mio. EUR; 
 
 

Das Ergebnis konnte nur erreicht werden, weil Aufwendungen in deutlich größerem 
Umfang eingespart wurden. 
 
Die Hauptursache für die Kostenerstattung vom Land Sachsen-Anhalt in Höhe von 
5,2 Mio. EUR liegt darin begründet, dass die prognostizierten Flüchtlingszahlen nicht 
erreicht wurden und damit die entsprechenden Aufwendungen niedriger ausfielen.  
Aufwandseinsparungen ergeben sich zum einen in Höhe von 4,9 Mio. EUR bei den 
Personalaufwendungen. Hauptursache dafür sind rund 73 zeitweise unbesetzte Stel-
len mit 2,2 Mio. EUR und Fehlzeiten durch Krankheiten, Elternzeiten und unbezahlte 
Freistellungen, die ca. 1,2 Mio. EUR umfassen. Nicht geplante Teilzeiten belaufen 
sich auf ca. 600 TEUR. Hinzu kommen Einsparungen bei Sach- und Dienstleistun-
gen in Höhe von ca. 4,7 Mio. EUR. Das beinhaltet zum Beispiel die Nichtumsetzung 
von geplanten Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 1 Mio. EUR oder die Reduzie-
rung von Bewirtschaftungskosten in Höhe von 1 Mio. EUR. Des Weiteren gibt es re-
duzierte Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von ca. 1,4 Mio. EUR. 



Dazu gehören  zum Beispiel der Realisierungswettbewerb Landesgartenschau mit 
400 TEUR, die Planung Breitbandausbau mit 310 TEUR und die Bebauungspläne für 
Gewerbegebiete in Höhe von 50 TEUR.  
 
Zu diesen insgesamt fast 10 Mio. EUR kommen weitere 7 Mio. EUR Transferauf-
wendungen hinzu, die nicht im geplanten Ansatz abgeflossen sind. Sie setzen sich 
aus zwei Faktoren zusammen.  3,8 Mio. EUR Transferaufwendungen – ergeben sich 
aus Einsparungen im Sozialbereich, Flüchtlinge etc. und weiterhin 2,4 Mio. EUR Ein-
sparungen bei Zuweisungen und Zuschüssen an übrige Bereiche und private Unter-
nehmen, so z. B. 1 Mio. EUR Zuschüsse für Private für Stadtumbaumaßnahmen o-
der Zuschüsse an Private aus dem Verfügungsfonds von 163 TEUR und Zuschüsse 
für den Breitbandausbau an Private in Höhe von 400 TEUR.  
 
Des Weiteren wirkt die Gewerbesteuerumlage, die um 700 TEUR geringer als ge-
plant abgeflossen ist, weil die Gewerbesteuereinnahmen reduziert sind. Weiterhin 
haben sich die Kosten der Unterkunft um rund 600 TEUR reduziert.  
Alle diese Details verursachen im Wesentlichen eine indirekte Ergebnisverbesse-
rung.   
 
Im Ergebnis selbst sind außerplanmäßige Aufwendungen aus Zinszahlungen für 
nicht bzw. nicht rechtzeitig verwendete Fördermittel in Höhe von 157 TEUR enthal-
ten. Die betreffen im Wesentlichen den Bereich Straßenbau mit 16 TEUR und die 
Programme Stadtsanierung und soziale Stadt mit 140 TEUR.  
 
Frau Wirth verweist an dieser Stelle auf die Anlage der Vorlage, in der nicht fristge-
recht verwendete Fördermittel aus den Jahren 2013 bis 2017 dargestellt wurden.  
 
Der investive Teil wurde zum Jahresende 2017 nicht noch einmal ausgewiesen. Er 
hat sich zum Dezember 2017 nicht geändert. Der investive Mittelabfluss liegt bei Ein-
zahlungen für Investitionstätigkeit bei 23, 4 Mio. EUR, das entspricht 53 ,5 % des 
Ansatzes und bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit bei 21,6 Mio. EUR, was 
46,1 % sind. 
 
Insgesamt liegt die Liquidität so, dass die Bedarfe an Kassenkrediten nicht mehr so 
stark wie in den Vorjahren sind. Der Rahmen für Kassenkredite bewegt sich heute 
bei 15 Mio. EUR an wenigen Tagen im Jahr.  
 
Frau Bürgermeisterin Nußbeck ergänzt die Aussagen zu den Personalkosten. Die 
73 unbesetzten Stellen bedürfen einer Erläuterung.  
 
Sie führt aus, dass von den 73 Stellen 19 Stellen im Jahr 2017 nicht besetzt gewe-
sen sind. Das sind Stellen, die zum Beispiel durch die Gesetzesänderung im Bereich 
Unterhaltsvorschutzgesetz neugeschaffen wurden. Hier hat die Verwaltung eine Fall-
zahlenentwicklung prognostiziert, die Besetzungen werden aber immer an der tat-
sächlichen Fallzahlenentwicklung vorgenommen. So wurden in den Bereichen For-
derungsmanagement, im Rechtsamt und insbesondere im Jugendamt Stellen ge-
schaffen, die noch nicht besetzt sind. Diese Stellen sind auch im Stellenplan 2018 
enthalten, weil davon ausgegangen werden kann, dass sie sukzessive mit dem An-
stieg der Fallzahlen gebraucht werden, insbesondere bei den Rückforderungen im 
Rechtsamt und bei den Geltendmachungen im Forderungsmanagement. Daraus re-



sultieren allein sechs Stellen, die geschaffen, aber noch nicht besetzt wurden. In den 
73 Stellen befinden sich aber auch andere Stellen, wie der Leiter des Tierparkes. 
Diese Stelle war das gesamte Jahr nicht besetzt.  
 
Wegen der Entwicklung der Flüchtlingszahlen wurden des Weiteren Stellen für Fall- 
oder Teilhabemanager geschaffen, die so nicht benötigt wurden. 3 Stellen sind im 
Stellenplan geplant, aber nicht besetzt worden.  
 
27 Stellen befinden sich im Stellenbesetzungsverfahren, die im laufenden Jahr abge-
schlossen worden sind. Diese Personalkosten sind für das ganze Jahr geplant, aber 
nur für mehrere Monate in Anspruch genommen worden.  
 
Für 23 VbE sind die Stellenbesetzungsverfahren noch nicht abgeschlossen. Derzeit 
läuft das Auswahl- und Besetzungsverfahren. Mehrere Stellen mussten mehrfach 
ausgeschrieben werden, weil keine geeignete Bewerberlage vorhanden war.  
 
Für 4 Stellen wurde der kw-Vermerk vorzeitig durch Ausscheiden des Stelleninha-
bers vollzogen.  
 
Diese 73 unbesetzten Stellen ergeben eine Summe in den Personalkosten in Höhe 
von 2,2 Mio. EUR. Auf weitere Einsparungen, wie zum Beispiel durch den Kranken-
stand ist Frau Wirth bereits eingegangen. Die Verwaltung plant einen Krankenstand, 
aber über den prozentual geplanten Krankenstand hinaus ist der Krankenstand 
überdurchschnittlich höher. In den letzten Jahren weist die Verwaltung einen Kran-
kenstand von 9 % aus. Im deutschlandweiten Vergleich liegt der Durchschnitt im öf-
fentlichen Dienst im Krankenstand bei 7 %.  
 
Herr Stadtrat Schlecht-Pesé fragt nach, ob es nicht sinnvoll wäre, bei der Proble-
matik nicht fristgerecht berechneter Fördermittel und den daraus resultierenden Zins-
zahlungen zwei Stellen (A 61, 66, 65) zu schaffen, die diese Aufgabe erledigen und 
die Mittel bewirtschaften.  
 
Frau Bürgermeisterin Nußbeck bejaht die Frage und führt aus, dass mit den eben 
beschlossenen Änderungen die Verwaltung zusätzliche Stellen im Tiefbauamt und im 
Amt für Zentrales Gebäudemanagement ausweisen wird. Speziell sind diese Stellen 
für Investitionen vorgesehen. Mit dem Tiefbauamt wurde bereits Einigkeit erzielt, 
dass es drei zusätzliche Stellen sein werden. Im Stellenplan wurden auch drei zu-
sätzliche Stellen für das Amt für Zentrales Gebäudemanagement ausgewiesen, wo-
bei hier die Gespräche noch nicht abgeschlossen sind. An dieser Stelle wurde auf-
grund des Bedarfs nachgesteuert. Insgesamt gibt es im investiven Bereich sechs 
zusätzliche Stellen.  
 
Ergänzend fügt Frau Bürgermeisterin Nußbeck aus, dass die zusätzliche Aufga-
benbewältigung bei der großen Zahl an Fördermitteln und –Programmen und deren 
möglíche Genehmigung nicht mehr mit den vorhandenen personellen Ressourcen 
möglich ist. 
 
 
Die Informationsvorlage wurde zur Kenntnis genommen.   
 



 
 
10.2 Monatsanalyse 

Stand der Umsetzung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes zum 31. 
Januar 2018 
Vorlage: IV/009/2018/II-20 

  
 
 
Die Informationsvorlage wurde zur Kenntnis genommen.   
  
 
 
 
10.3 Stand der Umsetzung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes zum 

31.12.2017 nach Buchungsschluss Februar 2018 
Vorlage: IV/010/2018/II-20 

  
 
 
Die Informationsvorlage wurde zur Kenntnis genommen.  
  
 
 
 
11 Beschlussfassungen 
  
 
 
 
 
 
11.1 "STARK III - Änderung der Förderquote für dritte Antragsrunde" 

Vorlage: BV/035/2018/III-65 
  
 
Der stellv. Ausschussvorsitzende Herr Rumpf erteilt Herrn Bekierz das Wort.  
 
Herr Bekierz, Leiter des Amtes für Zentrales Gebäudemanagement, informiert 
zur vorliegenden Beschlussvorlage. Er führt aus, dass in der Antragstellung STARK 
III es verschiedene zeitliche Verschiebungen gab. Im Ergebnis der ersten beiden An-
tragsrunden musste das Land Sachsen-Anhalt feststellen, dass die zur Verfügung 
stehenden Mittel bei weitem nicht ausgeschöpft wurden. Beim Stichtag der ersten 
Antragsrunde standen 96 Mio. EUR zur Verfügung. Es wurden aber nur für 
81 Mio. EUR Anträge gestellt. In der zweiten Antragsrunde standen erneut 
96 Mio. EUR zur Verfügung. Nur für 28 Mio. EUR wurden Anträge eingereicht. In der 
dritten Antragsrunde sollen 48 Mio EUR zur Verfügung stehen. Das Land Sachsen-
Anhalt wird neben den EFRE-Mittel auch eigene Mittel (allgemeine Sanierung) be-
reitstellen. Diese eigenen Mittel sind sehr stark begrenzt. Grundsätzlich hieß es, dass 
70 % der allgemeinen Sanierung, die nicht energetisch ist, förderfähig sind. Aber es 



wurden erschwerend zwei Kappungsgrenzen eingesetzt.  So standen als erste Gren-
ze pro Projekt 600 TEUR Landesmittel zur Verfügung. Die zweite Kappung beinhalte-
te, dass der Landeszuschuss nicht mehr als 10 % der energetischen Sanierung 
ausmachen dürfe.  
 
Durch den geringen Abruf der Mittel in den ersten beiden Antragsrunden sind so vie-
le Landesmittel übrig, dass das Land für die letzte Antragsrunde erklärt hat, die Kap-
pung von 600 TEUR wegfallen zu lassen und die 10 % auf 20 % zu erhöhen.  Das 
heißt, dass die Möglichkeit bestünde, einen höheren Anteil für die allgemeine Sanie-
rung zu bekommen. Die Stadt hat gegenwärtig zwei große Maßnahmen in Vorberei-
tung, die noch nicht beschieden sind. Das sind zum einen die „Sekundarschule an 
der Biethe“ mit 7,5 Mio. EUR  und zum anderen die „Grundschule Tempelhofer Stra-
ße“ mit 7, 7 Mio. EUR. Der Antrag für die Sekundarschule an der Biethe wurde in der 
ersten Antragsrunde eingereicht. Selbst dieser Antrag ist noch nicht beschieden. Die 
Verwaltung hofft, dass im Sommer der Bescheid zur „Sekundarschule an der Biethe“ 
erteilt wird. Der Antrag für die „Grundschule Tempelhofer Straße“ befindet sich in der 
zweiten Antragsrunde. Es bestünde die Möglichkeit, wenn ein Bescheid käme, darauf 
zu verzichten und in der dritten Antragsrunde erneut einen Antrag zu stellen, um ei-
nen höheren Anteil an der allgemeinen Sanierung zu bekommen. Diese Alternative 
sollte bekannt gegeben werden. Zum einen haben mehrere Kommunen bereits 
nachgefragt, wie die Möglichkeiten sind und zum anderen stehen in der dritten Run-
de nur halb so viel Fördermittel wie in Antragsrunde 1 und 2 zur Verfügung. Die ein-
gesparten Mittel der ersten beiden Runden sollen nicht der dritten Antragsrunde zu-
geschlagen werden, sondern diese Mittel sollen umverteilt werden. Teilnehmen in 
der dritten Antragsrunde können nur Kommunen, die bereits über eine abgeschlos-
sene Entwurfsplanung verfügen.  
 
Aufgrund dieses Risikos schlägt die Verwaltung vor, die Möglichkeit der dritten An-
tragsrunde nicht in Erwägung zu ziehen, obwohl es eine Erhöhung der Förderung um 
800 TEUR gibt.  
 
Herr Stadtrat Schlecht-Pesé fragt nach, ob eine erneute Antragstellung auch auto-
matisch eine noch spätere Bescheidung bedeuten würde und ob damit auch eine 
spätere Realisierung verbunden wäre.  
 
Herr Amtsleiter Bekierz erwidert, dass eine Verlängerung des Förderzeitraumes 
nicht in Aussicht gestellt wurde. Eine spätere Bescheidung bedeutet eine Realisie-
rung in einem kürzeren Förderzeitraum. Die Verwaltung hat bereits jetzt höchste Be-
denken, im bisher vorgegebenen Förderzeitraum die Maßnahmen umzusetzen. Auf-
grund der Größe der Maßnahmen rechnet man von der Planung bis zur Ausführung 
mit einem Zeitraum zwischen vier und fünf Jahren, die reine Ausführungszeit beträgt 
allein zwei Jahre.  
 
Herr Stadtrat Dr. Melchior möchte wissen, ob es eine Erklärung dafür gibt, warum 
das Verfahren beim Land so lange dauert und ob es sich um EU-Fördermittel han-
delt. Auch hier sind Fördermittel bei der Auszahlung gestoppt. Es gibt Probleme mit 
der EU-Aufsichtsbehörde wegen der Beteiligung von Staatssekretären an Vergaben.  
 
Herr Bekierz stellt die Möglichkeit der nicht verausgabten Mittel dar. Diese könnten 
vom Land gleichmäßig auf alle Kommunen, die gefördert werden, verteilt werden. 



Das Land agiert so, als würden die jetzt in Aussicht gestellten 20 % einen Anreiz bie-
ten, um mehr Förderanträge zu stellen. Das Land weiß aber genau, dass nicht genü-
gend Zeit zur Verfügung steht. Die Erhöhung dieser Mittel betrifft nur den Bereich der 
Landesmittel. Beim dritten Projekt, das in der Beschlussvorlage genannt wurde, han-
delt es sich um die Schule Zoberberg / Turnhalle. Der Bescheid liegt dafür vor.  
 
Der stellv. Ausschussvorsitzende Herr Rumpf fasst zusammen, dass die Verwal-
tung eine Arbeitsrichtung erbittet, wie sie verfahren soll und stellt die Vorlage zur Ab-
stimmung.  
 
Die Beschlussvorlage wurde ungeändert bestätigt.  
 
Abstimmungsergebnis: 7 / 0 / 0  
   
 
 
11.2 Kalkulation zur Kostensatzung der Volkshochschule der Stadt Des-

sau-Roßlau 
Vorlage: BV/024/2018/V-40 

  
 
Das Wort wird durch den stellv. Ausschussvorsitzenden Herrn Rumpf Frau Wen-
deborn erteilt.  
 
Frau Wendeborn, Leiterin des Amtes für Bildung und Schulentwicklung, infor-
miert, dass im Rahmen der Haushaltskonsolidierung die Teilnehmergebühren in re-
gelmäßigen Abständen überprüft und erhöht werden. Für die Erhöhung der Gebüh-
ren ist eine Kalkulation notwendig, die zur Beschlussfassung vorgelegt wurde. In den 
Anlagen zur Beschlussvorlage sind die Erhöhungen dargestellt. Die Verwaltung 
schlägt vor,  bei der Gesundheitsbildung und bei den IT-Schulungen von 3,50 EUR 
auf 3,90 EUR, bei der Grundbildung von 1,70 EUR auf 1,90 EUR und bei weiteren 
Kursen von 2,30 EUR auf 2,60 EUR zu erhöhen. Damit wird eine Erhöhung im Jahr 
2018 von 10 TEUR erreicht. Für das gesamte Jahr wäre es eine Erhöhung um 
13.680,76 EUR. Des Weiteren wird der Deckungsgrad vorgelegt, der bei ca. 56 % in 
Dessau-Roßlau liegt. Für die kommenden Jahre wird ein Deckungsgrad von 58 % 
angestrebt. Der Vergleich mit den Städten Magdeburg und Halle ist der Vorlage bei-
gefügt. Die Kostendeckungsgrade sind in beiden Städten höher.  
 
Der stellv. Ausschussvorsitzende Herr Rumpf stellt die Vorlage zur Abstimmung.  
 
Die Beschlussvorlage wurde einstimmig beschlossen.   
 
Abstimmungsergebnis:  7 / 0 / 0  
   
 
 
11.3 Änderung der Kostensatzung der Volkshochschule der Stadt Dessau-

Roßlau 
Vorlage: BV/025/2018/V-40 

  



 
Das Wort wird erneut an Frau Wendeborn durch den stellv. Ausschussvorsitzen-
den Herrn Rumpf erteilt.  
 
Frau Wendeborn, Leiterin des Amtes für Bildung und Schulentwicklung, führt 
hierzu aus, dass eine Gegenüberstellung erarbeitet wurde. Es ändert sich inhaltlich 
einzig die Anforderung der Mindestteilnehmerzahl. Die Mindestteilnehmerzahlen in 
den Kursen können nun unterschritten werden. Die Landesförderung kann jedoch 
beantragt werden. Das bedeutet ein positives Ergebnis für die Volkshochschule.  
 
Herr Rumpf als stellv. Ausschussvorsitzender stellt die Vorlage zur Abstimmung.  
 
Die Beschlussvorlage wurde ungeändert beschlossen.   
 
Abstimmungsergebnis:  7 / 0 / 0  
   
 
 
12.3 Schließung der Sitzung 
  
 
Der stellv. Vorsitzende des Ausschusses, Herr Stadtrat Rumpf, schloss um 
19.05 Uhr die Sitzung des Ausschusses für Finanzen.   
 
 
 
 
 
 

Dessau-Roßlau, 19.07.18 

 

___________________________________________________________________ 
  
Vorsitzender Ausschuss für Finanzen 
 

Schriftführer 
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